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Beschluss des Schulrates Nr. 04 vom 03.06.2024 
 
 

Betreff: Nicht Teilnahme am PNRR Projekt M4C1 3.1 'Nuove competenze e nuovi linguaggi”  

 
 

MITGLIEDER Wählerkategorie anwesend abwesend 

Hartwig Gerstgrasser Vorsitzender Schulführungskraft X  

Andreas Köhne – Stellvertr. Vorsitzender Vertreter der Lehrpersonen X  

Angelika Gerstgrasser Vertreter der Lehrpersonen X  

Emanuele Scollo Vertreter der Lehrpersonen X  

Johanna Stockner Vertreter der Lehrpersonen  X 

Ingrid Schölzhorn Elternvertreterin X  

Hartmann Schenk Elternvertreter X  

Carolin Schölzhorn Schülervertreter X  

Elias Erlacher Schülervertreter X  

Werner Öttl Vertreter des Verwaltungspersonals X  

 

 
 
Nach Einsichtnahme 

− in Art. 1/bis des Landesgesetzes vom 12.11.1992, Nr. 40 (Ordnung der Berufsbildung), in geltender 
Fassung; 

− in Art. 5 des Landesgesetzes vom 24.09.2010, Nr. 11 (die Oberstufe des Bildungssystems des Landes 
Südtirol), in geltender Fassung; 

− in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 22 vom 16.08.2018 (Durchführungsverordnung über die 
Autonomie und die Mitgestaltung in den Schulen der Berufsbildung); 

− in Art. 1/ter, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33 und Art. 34 des Landesgesetzes vom 22.10.1993, Nr. 17 
(Regelung des Verwaltungsverfahrens), in geltender Fassung; 

− in das Landesgesetz vom 29. Juni 2000 (Autonomie der Schulen) in geltender Fassung; 

− in die Mitteilung der Deutschen Bildungsdirektion vom 04.12.2023; 

− in das Dekret des Bildungsministers vom 12.04.2023 Nr. 65; 

−  
 
 
Festgestellt, 

− dass die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist und der Schulrat somit beschlussfähig ist 

− dass das Projekt „Investimento M4C1 3.1 'Nuove competenze e nuovi linguaggi' (PNRR-3)“ im 
Schulrat besprochen wurde; 

− dass die Zielsetzung des Projektes, digitale Kompetenzen zu fördern und damit eine berufliche Perspektive 
im technologischen Bereich zu unterstützen, kein Schwerpunkt der Schule ist; 
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− dass die Schule diverse Schulungen in diesem Bereich bereits umsetzt und weiterhin umsetzen wird 

− dass mit der Arbeitsgruppe Technik eine interne Expertise zur Verfügung steht, die bereits bei 
der Einführung in den neuen Multimediaraum (für SchülerInnen und Personal) ihre Kompetenz 
bewiesen hat. 

− dass der Verwaltungsaufwand bei diesen Projekten sehr groß und unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen kaum zu bewältigen ist  

− dass die Notwendigkeit einer Teilnahme nicht besteht und die Nicht-Teilnahme 
keine erkennbaren Nachteile für die Schule bedeutet; 

 

wird vom Schulrat mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinheit und nach eingehender 

Diskussion 

 

- beschlossen 
 

sich nicht an der Investitionslinie “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Investimento M4C1 3.1 

'Nuove competenze e nuovi linguaggi” zu beteiligen und kein diesbezügliches Projekt einzureichen. 

 

 
 
 
Aushang an der Anschlagetafel der Schule am 04.06.2024 für fünfzehn aufeinander folgende Tage 

 
Gelesen, genehmigt, gefertigt: 
 
 

DER SEKRETÄR DER VORSITZENDE DES SCHULRATES 

Werner Öttl Hartwig Gerstgrasser 
 


